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 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

UWG §2 D9

Rechtssatz

Fehlt es aber an jedem ins Gewicht fallenden Anlocke3ekt, dann spricht die Weigerung des Geschäftsinhabers, einem

Kunden eine in der Auslage ausgestellte Ware zu verkaufen, für sich allein noch nicht für ein wettbewerbswidriges

"Lockvogelangebot".
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